
2.6. Devisengesetz

1. Personen mit Wohnsitz oder ständigem Aufent
halt in der Deutschen Demokratischen Republik,

2. Organe und Einrichtungen, Wirtschaftsorganisa
tionen und -Vereinigungen, Kombinate und Be
triebe, Genossenschaften, gesellschaftliche Or
ganisationen, Gesellschaften und Gemeinschaf
ten, deren Sitz oder Ort der Geschäftsleitung sich 
in der Deutschen Demokratischen Republik be
findet,

3. in der Deutschen Demokratischen Republik be
findliche Filialen und Vertretungen aller Art von 
im § 3 Ziffern 1 und 2 genannten Devisenauslän
dern,

4. Bürger der Deutschen Demokratischen Repu
blik, die sich im Auftrag von Staatsorganen und 
staatlichen Einrichtungen, wirtschaftsleitenden 
Organen, volkseigenen Kombinaten und Betrie
ben, Genossenschaften sowie gesellschaftlichen 
Organisationen der Deutschen Demokratischen 
Republik im Devisenausland aufhalten.

§3
Devisenausländer sind:
1. Personen mit Wohnsitz oder ständigem Aufent

halt im Devisenausland,
2. Organe und Einrichtungen, Wirtschaftsorganisa

tionen und -Vereinigungen, Kombinate und Be
triebe, Genossenschaften, gesellschaftliche Or
ganisationen, Gesellschaften und Gemeinschaf
ten, deren Sitz oder Ort der Geschäftsleitung sich 
im Devisenausland befindet,

3. diplomatische und konsularische Vertretungen, 
staatliche Wirtschafts- und Handelsvertretungen 
in der Deutschen Demokratischen Republik, de
ren Leiter und Personal sowie deren Familien
mitglieder in der Deutschen Demokratischen Re
publik,

4. zwischenstaatliche und internationale gesell
schaftliche Organisationen und ihre Organe, de
ren Leiter, Amtspersonen und Mitarbeiter sowie 
deren Familienmitglieder in der Deutschen De
mokratischen Republik, soweit sie nicht Bürger 
der Deutschen Demokratischen Republik sind.

§4
(1) Personen, die sich länger als 6 Monate außerhalb 
der Deutschen Demokratischen Republik aufhalten, 
gelten als Devisenausländer, ausgenommen die im 
§ 2 Ziff. 4 genannten Bürger. Personen, die sich län
ger als 6 Monate innerhalb der Deutschen Demokra
tischen Republik aufhalten, gelten als Deviseninlän
der, ausgenommen die im § 3 Ziffern 3 und 4 Ge
nannten.
(2) In Zweifelsfällen entscheidet der Minister der 
Finanzen, wer als Deviseninländer oder Devisenaus
länder zu behandeln ist. Er kann regeln, in welchen 
Ausnahmefällen die im § 2 Ziffern 1 bis 3 Genannten 
als Devisenausländer gelten.

§ 5
(1) Devisenwerte sind
1. alle Geldzeichen von Währungen anderer Staa

ten (andere Währungen), d. h. Münzen und Pa
piergeldzeichen, die im Devisenausland gesetzli
che Zahlungsmittel sind,

2. alle Schecks, Akkreditive, Kreditbriefe, Wech
sel, Zahlungsaufträge und -anweisungen, Gutha
ben sowie Gutscheine, die auf andere Währun
gen lauten,

3. im Devisenausland befindliche Guthaben sowie 
Forderungen von Deviseninländern gegen Devi
senausländer,

4. im Devisenausland ausgegebene oder ausgestell
te Sparbücher, Einlagenbücher und Wertpapie
re,

5. alle im Devisenausland bestehenden Vermögens
beteiligungen und -anteile sowie andere Vermö
gensrechte von Deviseninländem,

6. Grundstücke und bewegliche Sachen von Devi
seninländern im Devisenausland.

(2) Weiterhin sind Devisenwerte, sobald sie zwi
schen Deviseninländem und Devisenausländern in 
Umlauf gegeben werden oder zur Aus- oder Einfuhr 
über die Zoll- oder Staatsgrenzen der Deutschen De
mokratischen Republik vorgesehen sind:
1. Geldzeichen der Mark der Deutschen Demokra

tischen Republik (Mark) sowie Schecks, Akkre
ditive, Kreditbriefe, Wechsel, Zahlungsaufträge 
und -anweisungen, die auf Mark lauten,

2. im Deviseninland ausgegebene oder ausgestellte 
Sparbücher, Einlagenbücher und Wertpapiere,

3. Edelmetalle, Edelsteine und Perlen sowie Er
zeugnisse daraus.

(3) Devisenwerte sind auch:
1. in der Deutschen Demokratischen Republik be

findliche Vermögenswerte, wenn sie an Devisen
ausländer übertragen werden oder Devisenaus
ländern gehören,

2. Forderungen, die zugunsten von Devisenauslän
dern begründet werden oder bestehen,

3. Garantien, Bürgschaften und andere Sicherhei
ten, die auf andere Währungen lauten oder im 
Verkehr zwischen Deviseninländern und Devi
senausländern gestellt werden oder bestehen.

§ 6
Als Umlauf von Devisenwerten (Devisenwertum
lauf) gelten:
1. die Aus- und Einfuhr von Devisenwerten über 

die Zoll- oder Staatsgrenzen der Deutschen De
mokratischen Republik sowie die Beförderung 
von Devisenwerten im Transit durch die Deut
sche Demokratische Republik,

2. der Abschluß von Verträgen oder andere Hand
lungen, auf Grund deren eine Übertragung des 
Eigentums oder des Besitzes an Devisenwerten 
geschehen soll oder geschieht,
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